
 
 

 
 
 
 

Hinweise zu dem Kriterium  
„Nicht länger als 6 Jahre zurückliegende Promotion“ 
 

 

Relevant ist das Datum an dem der Doktorgrad offiziell verliehen wurde (in der Regel Datum auf der 

Promotionsurkunde) in Relation zu der Nominierungsfrist. Nominierungen von Wissenschaftler*innen 

mit einem „Dr. med.“ werden ebenfalls akzeptiert. 

 

Für folgende Zeiten kann das Zeitfenster verlängert werden: 

 

 Elternzeit für nach oder vor der Promotion geborene Kinder (Frauen: automatisch 18 Monate 

Verlängerung pro Kind oder tatsächlich genommene Elternzeit, wenn diese 18 Monate 

übersteigt / Männer: tatsächlich genommene Elternzeit) 

 Klinische Qualifikation (z.B. Facharztausbildung) nach Abschluss der Dissertation 

 Lange Krankheit über 90 Tage nach der Promotion 

 Lange Krankheit naher Angehöriger (Kind, Ehepartner, Eltern, Geschwister) nach der 

Promotion 

 Wehrdienst- / Freiwilligendienstzeit (z.B. für ein Freiwilliges Soziales Jahr) nach der Promotion 

 

Alle Ausnahmefälle müssen durch offizielle Bescheinigungen nachgewiesen werden. 

 

Bei einem zusätzlichen Doktorgrad in einem anderen Fach, gilt der früher erworbene Titel zur 

Berechnung des Zeitfensters. 
 
 


